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„Blitzer“ am Schulzentrum
Königstein – Am Donners-
tag „blitzt“ es in der Falken-
steiner Straße auf Höhe des
Schulzentrums. Darauf weist
das Polizeipräsidium West-

hessen hin. Mit den wö-
chentlich wechselnden Ge-
schwindigkeitsüberwachun-
gen soll ein Beitrag zur Ver-
kehrssicherheitsarbeit ge-

leistet werden. Dass die Poli-
zei auf diesen Blitzer am
Donnerstag explizit hin-
weist, sollte Autofahrer an-
dernorts nicht in Sicherheit

wiegen. Die Behörden wei-
sen darauf hin, dass es ne-
ben den veröffentlichten
auch unangekündigte Mess-
stellen geben kann. red

Kleine Kuckuckshäuser kommen groß raus
SCHNEIDHAIN HBV verabschiedet sich mit Kindersitzung aus der Kampagne

Das Mitmachlied ist schwungvoll und
stimmt Klein und Groß auf den närri-
schen Nachmittag ein. Der Schneidhai-
ner Heimat- und Brauchtumsverein fei-
ert am Sonntag Kindersitzung mit al-
lem, was dazugehört.

Tradition ist Pflicht – und so wird der
große Tag der kleinen Narren klassisch
mit Gong, Tusch und fröhlicher Musik
eröffnet. Die Heinrich-Dorn-Halle ist
sehr gut besucht und die Narrenschar
ausnahmslos kostümiert. Selbst die
Kleinsten liegen bei Mama als Bienchen
oder Clown im Arm. Ältere Geschwis-
terkinder tummeln sich mit Cowboy-
hut oder Indianerfeder am Bühnen-
rand. Alicia Goncalves und Sarah Kipp
begrüßen ihr Publikum mit lautem
„Helau!“ Im Laufe des Nachmittags wer-
den sie als Tänzerinnen und Moderato-
rinnen zu hören und zu sehen sein.

Das „Fliegerlied“ lässt die Stimmung
gleich abheben und macht Lust auf
mehr – von der Bühne, aber gerne auch
von der Theke. Denn in der Küche zau-
bern die HBV-Aktiven Herzhaftes und
Süßspeisen. Selbstverständlich dürfen
auch die obligatorischen „Fastnachts-
kreppel“ nicht fehlen. Henri, Emilia,

Marta, Greta und Johanna haben einen
Sketch einstudiert. Auf der Bühne spie-
len sie eine „Schulstunde“ nach. Henri
liegt auf dem Tisch und schläft im Un-
terricht. Was die Lehrerin dazu sagen
wird? Die ist alles andere als entzückt
und droht mit einer Beschwerde bei
der Mutter. Henri setzt die Pädagogin
wortreich matt.

Die Pointen im Sketch sind auf die
jungen Zuschauer im Saal zugeschnit-
ten. Johanna’s Papa Ralf hat die munte-
re Kinderschar motiviert und die Texte
mit den Grundschülern einstudiert. Der
Applaus nach der gelungenen Auffüh-
rung spricht für sich.

Gut gelaunt geht es tänzerisch wei-
ter. Die HBV-„Bambinis“ haben ihre Ma-
trosenuniformen angezogen und ste-
chen auf der Bühne in See. „Aloha-he“
singen und tanzen die Kinder in blau-
weißer Montur und geben nach einer
Zugabe weiter an die Büttenredner
Adrian und Max. Die berichten als Älte-
re im Doppelpack. Die „Schuljungs“
knöpfen sich Lehrer, Unterricht und
Hofpausen vor.

Es wird geschunkelt und gelacht.
„Der Zug, der Zug, der Zug hat keine

Bremse“ – schallt es durch die Hein-
rich-Dorn-Halle. Die „Konfetti“-Garde
des KV Schloßborn weiß das und tanzt
für die Schneidhainer Kinder einen ab-
wechslungsreichen Gardetanz.

Die „Sweet Angels“ des HBV über-
nehmen und wirbeln über die Büh-
ne. Der Popsong „No Drama“ wird mit
Modern-Dance-Einlagen gespickt und
so zu einem besonderen Highlight.

Der Kindergarten Purzelbaum sendet
einige Minuten später musikalische
Grüße aus. Die Vorschulkinder haben
mit Renate Ernst und Simone Spilling
einen originellen Tanz vorbereitet. Als
kleine Füchse bezaubern Jungs und
Mädchen die großen und kleinen Ku-
ckuckshäuser im Saal.

Im Sommer werden die Kinder in die
Grundschule kommen. Dann werden
sie sicherlich in der nächsten Kam-
pagne bei den HBV-Tanzgruppen mit-
machen. Denn die Schneidhainer Fast-
nacht ist bekannt dafür, ihre Balletts
aus dem eigenen Nachwuchs zusam-
menzustellen. Passend dazu runden die
Grundschulkinder in der HBV-Tanzfor-
mation „Lollipops“ den gelungenen
Nachmittag ab. efx

Rappelvoll und knallig bunt präsentierte sich die Hein-
rich-Dorn-Halle zur Kindersitzung. FOTOS: FUCHS

Als kleine Füchse grüßten die Kinder des Kindergartens von
der Bühne der Narrhalla.

Photovoltaik darf jetzt doch auf Altstadtdächer
KÖNIGSTEIN Parlament stimmt Änderung der Gestaltungssatzung zu – Neue Richtlinie des Landes gab den Ausschlag

VON STEFAN JUNG

Wie viel Energieversorgung der
Zukunft vertragen die Dächer der
Königsteiner Altstadt? Diese Frage
gehörte im November 2021 zu
den wenigen, dafür aber beson-
ders intensiv diskutierten Streit-
punkten, als es um die Beratung
und Beschlussfassung zur neuen
Altstadtgestaltungssatzung ging.

Die Grünen wollten damals un-
bedingt auch Photovoltaik-Anla-
gen in der Satzung und auf den
Dächern im historischen Stadt-
kern verankert sehen.

Die waren im ursprünglichen
Entwurf der Satzung zwar nicht
zugelassen. Im Bauausschuss je-
doch hatten die Grünen für ihr
Ansinnen eine Mehrheit gefun-
den. Die Freude über den Etap-
pensieg währte im Lager von
Bündnis 90 jedoch nur wenige Ta-
ge. Denn im Parlament kippte die
Stimmung dann wieder, sprach
sich doch noch eine deutliche
Mehrheit gegen die Installation
der Solar-Panele aus.

So weit, so enttäuschend für
die Grünen und vielleicht auch
für den einen oder anderen Haus-
besitzer in der Altstadt – zumin-
dest bis zur jüngsten Stadtverord-
netenversammlung. Da nämlich
stand die Gestaltungssatzung wie-
der auf der Tagesordnung. Es ging
um deren Änderung und wieder
um den Bau von Photovoltaik-An-
lagen auf den Altstadt-Dächern.

Dieses Mal allerdings fand das
Ansinnen, mit dem die Grünen

2021 noch gescheitert waren,
fraktionsübergreifend starken
Rückhalt. Vermutlich hoben eini-
ge Stadtverordnete aber weniger
aus neu gewonnener Überzeu-
gung denn aus Einsicht in die
Notwendigkeit den Arm.

Denn: Die landesgesetzliche
Grundlage hat sich im Herbst ver-
gangenen Jahres in dieser Sache
doch gravierend geändert.

Klare Vorgabe
für Denkmalschützer

In einer im Oktober 2022 vom
Hessischen Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst herausgege-
benen „Richtlinie für Denkmalbe-
hörden“ heißt es dazu, dass „jede
An- oder Aufbringung einer Solar-
anlage wie Photovoltaik oder So-
larthermie“ zwar einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung
bedürfe. Diese Genehmigung für
Solaranlagen sei jedoch „regelmä-
ßig zu erteilen“. Weiter heißt es,
dass „allenfalls bei erheblicher
Beeinträchtigung eines Kultur-
denkmals“ eine abweichende Ent-
scheidung in Betracht komme.

Allerdings sei diese Richtlinie
mit dem Ziel anzuwenden, „die
Beeinträchtigung im Einzelfall so
zu reduzieren, dass es zu einer
Genehmigungsfähigkeit kommen
kann“. Auf diesem Weg solle ein
„Beitrag zur erfolgreichen Durch-
führung der Energiewende“ ge-
leistet werden.

Eine klare Vorgabe, die nicht
nur für die Denkmalämter gilt,

sondern letztlich auch die Kom-
munen dazu veranlasst, die Dä-
cher ihrer Altstädte für Solaranla-
gen freizugeben. Daher die jetzt
beschlossene Änderung der Kön-
nigsteiner Altstadtgestaltungssat-
zung.

Für die Kurstadt-Grünen ist es
ein Erfolg mit eineinhalbjähriger
Verspätung. „Schon damals wie-
sen wir darauf hin, dass erneuer-
bare Energien auch für König-
stein eine wichtige Rolle spielen
müssen“, betonte Winfried Gann
von der Bündnis-Fraktion im
Stadtparlament. Entsprechend
froh sei man über die jetzt vollzo-
gene „klimatechnisch notwendi-
ge Korrektur der Altstadtsat-
zung“. Dass die ohne die Schüt-
zenhilfe aus Wiesbaden wohl
nicht erfolgt wäre, ist Gann mehr
als bewusst. Man sei Staatsminis-
terin und Parteifreundin Angela
Dorn-Rancke dankbar, dass sie
mit der Richtlinie „auch für Kö-
nigstein klargestellt (habe), dass
die Installation von Solaranlagen
sogar auf und an denkmalge-
schützten Gebäuden in der Regel
zu genehmigen ist“.

Auch Cordula Jacubowsky von
der Klimaliste Königstein begrüß-
te die Anpassung der Altstadtge-
staltungssatzung ausdrücklich.
Sie hätte aber gerne in Sachen
Dacheindeckung noch ein greif-
bareres Rad gedreht. Ein dazu
passender Änderungsantrag fiel
jedoch ebenso durch wie ein An-
trag der Klimaliste zur neuen För-
derrichtlinie.

Stadt schießt Geld im Stadtkern zu, wenn die Energie künftig vom Dach kommt
Hatte sich die breite Mehrheit des
Stadtparlaments im Herbst 2021
noch ganz gegen die Zulassung
von Photovoltaik-Anlagen auf Alt-
stadt-Dächern ausgesprochen, so
gibt es künftig sogar Geld von der
Stadt dazu, wenn sich ein Hausbe-
sitzer dafür entscheidet, Energie
auf den eigenen vier Wänden zu
erzeugen.

Eine entsprechende Förder-
richtlinie wurde in der jüngs-
ten Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen und ein Förder-
topf im laufenden Haushalt mit
25000 Euro gefüllt.

Ziel der neuen Förderrichtlinie
sei es, die Zahl der Photovoltaik-

Anlagen zu erhöhen, um das vor-
handene CO2-Einsparpotenzial im
Stadtgebiet optimal zu nutzen.

Allerdings gibt es den städti-
schen Zuschuss nur für entspre-
chende Maßnahmen im Bereich
der Altstadt. Wer in den Stadttei-
len oder in anderen Bereichen
der Kernstadt darüber nachdenkt,
sich eine Photovoltaik-Anlage
aufs Dach zu setzen, darf nicht
mit Geld von der Stadt rechnen.

Begründet wird der Unter-
schied, der hier gemacht wird,
mit den erhöhten gestalterischen
Anforderungen, die Hausbesitzer
in der „historisch sensiblen Alt-
stadt“ gemäß Satzung erfüllen

müssen. Um diese Mehrkosten
„etwas abzufedern“, so heißt es in
der jetzt verabschiedeten Magis-
tratsvorlage, seien Gelder in den
städtischen Haushalt eingestellt
worden.

War im Entwurf der Förder-
richtlinie noch vorgesehen, dass
auch die Eigenheimbesitzer in
der Altstadt gefördert werden
sollten, die sich für sogenannte
„Batteriespeicher“ entscheiden,
so ist diese Option in der be-
schlossenen Fassung nicht mehr
enthalten.

Die Grünen hatten dies im Bau-
und Umweltausschuss beantragt
und dafür im Ausschuss wie im

Parlament eine Mehrheit gefun-
den.

Die Streichung der Batteriespei-
cher aus dem Förderkatalog, so
die Begründung, solle dazu die-
nen, „einen noch größeren An-
reiz zu schaffen, Indach-Lösungen
oder Solarziegel einbauen zu las-
sen“. Die nämlich passten optisch
noch besser in das Bild der Alt-
stadt, seien aber auch um einiges
teurer.

Die Förderung für Indach-Lö-
sungen und Solarziegel wird laut
Richtlinie im Vergleich zu her-
kömmlichen Flachmodulen ver-
dreifacht.

Die maximale Förderung von

5000 Euro entspricht laut Vorlage
bei Solarziegeln einer Fläche von
über 50 Quadratmetern Dachflä-
che.

Durch die Gauben und die vor-
herrschende Größe der Gebäude
in der Altstadt werde diese Grö-
ßenordnung nur selten über-
schritten.

In einem Redebeitrag begrün-
dete Winfried Gann (Grüne) im
Parlament das Nein zur Förde-
rung von Batteriespeichern zum
einen damit, dass deren Anschaf-
fung in der Altstadt genauso teu-
er sei wie im Rest der Stadt, hier
also kein Nachteil bestehe, der
ausgeglichen werden müsse. Zum

anderen seien diese Speicher „aus
Klimaschutzgründen keine Berei-
cherung“.

Was die deutlich höhere Be-
zuschussung von Solarziegeln
gegenüber klassischen Panels
angeht, rechnete Gann vor, dass
ein Quadratmeter in Panel-Form
zurzeit rund 100 Euro koste,
während die optisch deutlich
ansprechenderen und auch bes-
ser ins Stadtbild passenden So-
larziegel mit rund 400 Euro
pro Quadratmeter zu Buche
schlagen.

Für die Grünen, so Gann, sollte
die städtische Förderung der
Stromgewinnung durch Solar-

technik in der Altstadt nur der
Anfang sein: „Wir fordern, wie in
umliegenden Kommunen auch,
eine Förderung von Solar und
Speicher für alle Königsteiner an
den Start zu bringen.“

Ein Ansinnen, dem zumindest
Ascan Iredi für die FDP schon mal
vorab eine Absage erteilte. Sicher,
so Iredi, sei Klimaneutralität ein
wichtiges Ziel. Die Stadt aber ret-
te weder alleine die Welt, noch
könne sie unbegrenzt das Förder-
Füllhorn öffnen und künftig
auch noch private Solaranlagen
in großem Stil mitfinanzieren.
Das gebe der städtische Haushalt
schlicht nicht her. sj

Künftig dürfen auch auf den Dächern der Altstadt Solaranlagen installiert werden. Es gibt sogar Geld von der Stadt dazu, damit sich die Lö-
sungen optisch möglichst gut ins Stadtbild einpassen. SYMBOLFOTO: DPA
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BAD HOMBURG

Erlöschen von Nutzungsrechten an Sonder- und Familiengrabstätten auf den
kommunalen Friedhöfen in Bad Homburg v. d. Höhe
Gemäß der entsprechenden Friedhofssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe
(Stadt) sind die Nutzungsrechte an Familiengrabstätten auf 40 Jahre und an
Sondergrabstätten auf 50 Jahre festgelegt. Das Nutzungsrecht kann bei diesen
Grabstätten verlängert werden. Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, für
eine rechtzeitige Verlängerung oder die Abräumung der Grabstätte zu sorgen.
Nach Erlöschen des Nutzungsrechts kann die Stadt über die Grabstätte verfügen.
MitdieserBekanntmachungwerdendieNutzungsberechtigtenunddieAngehörigen
von verstorbenen Nutzungsberechtigten der nachstehend aufgeführten Grab-
stätten, deren Aufenthalt der Friedhofsverwaltung nicht bekannt ist, hierdurch
öffentlich aufgerufen, sich wegen der Verlängerung des Nutzungsrechtes
innerhalb von 6 Wochen nach Erscheinen dieser Bekanntmachung mit dem
Betriebshof – Friedhofsverwaltung –, Friedberger Straße 70, 61350 Bad Homburg
v. d. Höhe in Verbindung zu setzen.
Sie erreichen die Friedhofsverwaltung unter Telefonnummer 06172 677526 oder
06172 677527 und per E-Mail unter friedhofsverwaltung@bbh.bad-homburg.de.
Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonstigen baulichen
Anlagen innerhalb einer Frist von 3 Monaten durch den Nutzungsberechtigten
zu entfernen. Lässt der Nutzungsberechtigte das Grabmal oder die sonstigen
baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten entfernen, gehen sie
entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über.
Kommt der Nutzungsberechtigte dieser Verpflichtung nicht nach, ist die Stadt
berechtigt, die Grabstätte abzuräumen. In diesem Fall hat der Nutzungsberechtigte
die Kosten zu tragen.
Friedhof Dornholzhausen
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

C – 7, 8 18.05.2022 Klimmer, Paula

Friedhof Gonzenheim
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

D – 4, 5 17.11.2022 Kallenbach, Hildegard
N – 207, 208 29.09.2022 Hellmich, Ernestine

Friedhof Kirdorf
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

Q – 19, 20 25.01.2022 Mayerholzer, Konrad
T – 46a 09.04.2022 Wehrheim, Heinrich

Friedhof Ober-Erlenbach
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

B – 85 07.11.2022 Hartmann, Katharina

Friedhof Ober-Eschbach
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

U – 3 29.12.2022 Schäfer, Rosemarie
Neumann, Emma

Waldfriedhof
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

E – 164 29.06.2022 Dargel, Bruno
F1 – 64a 28.09.2022 Klein, Ilse u. Kurt
F1 – 96a 27.09.2022 Glaum, Hermine u. Karl
F1 – 128a 21.09.2022 Pilatzek, Rudolf
F2 – 5, 6 11.10.2022 Moehn, Rosa
F3 – 7 12.12.2022 Armbruster, Ruth
F3 – 16, 17 28.10.2022 Rück, Albert u. Peter
F3 – 126, 127 28.03.2022 Radgen, Johanna u. Johann
F4 – 11 25.04.2022 Härtig, Gertrud
K3 – 148 29.04.2022 Eckstein, Elisabeth
M – 126 14.05.2022 Ohmacht, Maria

T1 – 93, 94 05.06.2022 Wirth, Elisabeth u. Karl
T1 – 243, 244 08.10.2022 Neumann, Elisabeth
T2 – 146, 147 21.09.2022 Probst, Alwine
U – 207 09.03.2022 Becker, Wilhelm
U – 238 01.03.2022 Exner, Wilhelm
U – 360, 361,

362
10.02.2022 Gleich, H., F., G.;

Klamm, E.
W – 48 16.04.2022 Ohm, Klaus Rudolf
X1 – 121, 122 10.06.2022 Will, M. u. K.; Kannemann, L.; Grün, M.
X2 – 12 04.02.2022 Zeller, Bettina
X2 – 33 21.07.2022 Dannenberg, Helmut
X3 – 123, 124 29.12.2022 Groenewald, E.; Keune, I.; Reerink P.
Y1 – 17, 18, 19 17.09.2022 Riebe, E. u. A.; Rendsko, H. H.

Abräumungvonungepflegtenbzw.nichtordnungsgemäßbepflanztenGrabstätten
oder nicht standsicheren Grabmalen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt
Bad Homburg v. d. Höhe
Die nachfolgend aufgeführten Grabstätten werden seit längerer Zeit nicht
mehr gepflegt. Die Nutzungsberechtigten sind der Friedhofsverwaltung nicht
bekannt bzw. konnten nicht ermittelt werden. Die Nutzungsberechtigten
werden auf diesem Weg auf ihre Verpflichtung zur Unterhaltung der Grabmale
und zur ordnungsgemäßen Bepflanzung und Pflege der Grabstätten nach der
gültigen Friedhofssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe hingewiesen.
Nutzungsberechtigten, die innerhalb von sechs Wochen nach Erscheinen dieser
Bekanntmachung ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wirdmit Ablauf dieser
Frist das Nutzungsrecht an der Grabstätte entzogen. Die Grabstätte wird dann
abgeräumt, eingeebnet und eingesät. Die Kosten trägt der Nutzungsberechtigte.
Friedhof Dornholzhausen
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

D3 – 11 16.01.2036 Bengs, Walter
H – 98, 99 31.07.2034 Biele, Else u. Werner

Friedhof Gonzenheim
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

H – 25 28.08.2045 Baum, Erich

Friedhof Kirdorf
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

E 7 + 8 32, 33, 34 30.05.2027 Schreck, Helmut / Schickling, Kath.
G a 12 26.11.2027 Friedrich, Hubert
U 1 20, 21, 22 18.01.2036 Braum, Maria

Friedhof Ober-Eschbach
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

G ur 33 17.06.2033 Pietrowski, Doris

Waldfriedhof
Abt. Reihe Platz-Nr. Ende des

Nutzugsrechts
Name der Beerdigten

J 4 3 29.04.2029 Arheiliger, Wilhelmine
K – 96, 96a 22.06.2028 Bartz, Frieda, Günter u. August
K – 99, 100 11.06.2027 Hoffmann, Anneliese u. Dr. Ulrich
L – 138 15.04.2027 Piepke, Valeska, Martha u. Karl

Abräumung von Reihengrabstätten nach Ablauf der Ruhefrist
AufdenstädtischenFriedhöfenwerdendieReihengrabstättendesBelegungsjahres
1992 abgeräumt.
Nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die
sonstigen baulichen Anlagen innerhalb einer Frist von 3 Monaten durch den
Nutzungsberechtigten zu entfernen. Lässt der Nutzungsberechtigte das Grabmal
oder die sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von drei Monaten entfernen,
gehen sie entschädigungslos in das Eigentum der Stadt über.
In diesem Fall ist die Stadt berechtigt, die Grabstätte abzuräumen. Sofern
Grabstätten von der Stadt abgeräumt werden, hat der Nutzungsberechtigte die
Kosten zu tragen.
Bad Homburg v. d. Höhe, 20.02.2023
Betriebsleitung
Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe
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